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Die Abqeordneten zum Nationalrat Parnigoni und Genossen haben am 
260 Februar 1993 unter der Nro 4362/J an mich eine schriftliche parla­

mentarische Anfrage betreffend "Truppenbesuche durch Parlamentarier" oe­

richtet. Diese aus Gründen der besseren Ubersichtlichkeit in Kopie 

beiqeschlossene Anfraqe beantworte ich wie folqt: 

Dm Hinblick auf das leqitime Interesse politischer Mandatare. militäri­

sche Einrichtungen zu besichtigen und bei dieser Geleqenheit auch Ron­

taktaespräche mit Anqehöriqen des Bundesheeres zu führen. wurden be­

reits im Jahre 1979 entsprechende Leitlinien erlaBmäßig festqeleat. 

Darin wurde - unter Bedachtnahme auf den gesetzlichen Auftrag, das 

Bundesheer von ieder parteipolitischen eetätiqunq und Verwendung fernzu­

halten - der G!'lJndsatz festqeleqt. daß solche Kasernenbesuche "1llÖq­

liehst kolleqial. also unter Einbeziehunq von Mandataren anderer politi­

scher Parteien" stattfinden sollen. Auf diese Weise sollte schon von 

vornherein ieder Anschein einer einseitigen parteipolitischen UnterstUt­
zunq ausgeschlossen und damit den Intentionen des C~setzqebers Rechnunq 

aetraqen YJerden. den überparteilichen Charakter des Bundesheeres zu 

wahren und sein inneres Gefüqc nicht durch parteipolitische Bestrebun­

aen zu unterqraben. 

Auch die seit dem Jahr 1982 geltenden "Richtlinien für die DurchfUhrunq 

der Staats- und Wehrpolitischen Bildung". die bekanntlich unter Einbe­

ziehung der drei politischen Akademien erarbeitet wurden. sind von 
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diesem Gedanken der Pluralität qetraqen. In diesem Sinne ist bei wehrpo­

litischen Kontaktqesprächen mit qewählten politischen Mandataren darauf 

zu achten. daß ieweils mindestens zwei Mandatare teilnehmen. die unter­

schiedlichen politischen Richtunqen der im Parlament vertretenen Partei­

en anqehören. 

Nach Auflösunq des Armeekormnandos habe ich im Jahre 1992 überdies im 

Interesse einer einheitlichen Vorqanqsweise anqeordnet. daß die Genehmi­

qunq solcher wehrpolitisch relevanter Besuche vom BUro für Wehrpolitik 

wahrzunehrren ist. Daß es vor dieser Reqelunq mäq1icherweise "ereinze1t 

Fälle qeqeben hat. in denen wehrpolitische Kontaktqesprtiche mit politi­

schen Mandataren stattfanden. die nur einer Fraktion anqehörten. kann 

ich weder bestätiqen noch völliq ausschlieBen. 

Im einzelnen beantworte ich die vorlieqende Anfraqe wie folot: 

Zu 1: 

Ich verweise auf meine vorstehenden Ausführunqen. 

Zu 2: 

Grundsätzlich halte ich derartiqe Kontaktqespräche mit Parlamentariern 

für auBerordentlich nützlich. Ich bitte aber um Verständnis. daß hiebe i 

qewisse Verfahrensweisen im oben erw'dhnten Sinn erforderlich sind. um 

den Eindruck einseitiqer parteipolitischer Unterstützunq zu vermeiden. 

Zu 3: 

Eine Genehmiqunq hätte den einqanqs erwähnten leitlinien widersprochen. 

Beilaqe 
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1~!1~ -02- 2 6 

der Abgeordneten Parnigoni 

und Genossen 

Be i 1 a 9 e 

zu -GZ 10 072/230-1.8/93 --

ANFRAGE 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend Truppenbesuche durch Parlamentarier 

Truppenbesuche beim österreichischen Bundesheer durch Parlamentarier zur Information und 

Kontaktnahme waren bis jetzt fraktion eIl aber auch fraktionsübergreifend möglich. 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Parnigoni und Dr. Preiß wurden vom Kommandanten der 

3. Panzergrenadierbrigade ObstdG ENT ACHER. für 22. Dezember 1992 zu einem 

Truppenbesuch im Brigadebereich eingeladen. Über Weisung des Bundesministers für 

Landesverteidigung wurde dieser geplante Truppenbesuch abgesagt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang an den Bundesminister 

für Landesverteidigung nachstehende 

An fr ag e: 

1. Welche bestehenden Erlässe und Befehle regeln den Besuch von Parlamentariern beim 

Österreichischen Bundesheer? 

2. Halten Sie Kontaktgespräche von Parlamentariern zur Information und Kontaktnahme 

mit Angehörigen des Bundesheeres im Rahmen von Truppenbesuchen für sinnvoll? 

3. Was waren die Gründe dafür. daß der oben angeführte Truppenbesuch durch Sie nicht 
genehmigt wurde? 
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